
___________  
An die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses  
nachrichtlich Mitglieder der weiteren Fachausschüsse, fraktionslose Abgeordnete, Staatskanzlei, 
Ministerien und Rechnungshof 
 

THÜRINGER LANDTAG  99096 Erfurt, den 19.02.2019  
    6. Wahlperiode 
 
 Haushalts- und  
 Finanzausschuss 
 
 

Neufassung 
 

der 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

6 8 .  S i t z u n g  a m  F r e i t a g ,  d e m  2 2 . 0 2 . 2 0 1 9 ,  9.00 Uhr  
 
 

 
in Erfurt, Landtag, Funktionsgebäude, Raum F 101 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Kleine Baumaßnahmen in Zuständigkeit der Hochschulen 
   Beratung des Thüringer Landtags und der Thüringer Landesregierung nach  
   § 88 Abs. 2 ThürLHO i.V.m. § 52 Abs. 5 GO 

   - Vorlage 6/3851 - 
 dazu: - Vorlagen 6/4693/ 4931 - 
 
2. Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das 

Haushaltsjahr 2020 (Thüringer Haushaltsgesetz 2020 - ThürHhG 2020 -) 
Gesetzentwurf der Landesregierung   
- Drucksache 6/6669 - 
dazu: - Vorlage 6/5201 - 

 
  hier: - Beratung des Einzelplans 01 

  Thüringer Landtag 
 

- Beratung des Einzelplans 08 
   Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

 
- Beratung des Einzelplans 05 *) 

   Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
 
  *) Die Beratung zum Einzelplan 05 beginnt nicht vor 14.00 Uhr. 

 



3. Entwurf eines „Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG 
(IT-Staatsvertrag)“ 
Unterrichtung durch die Landesregierung gemäß Artikel 67 Abs. 4 LV i.V.m.  
§ 54 Abs. 1 GO 

   - Vorlage 6/5175 - 
 
(Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 78 Abs. 3a Satz 1 Nr. 3 GO) 
 
4. Entlastung der Landesregierung und des Thüringer Rechnungshofs aufgrund der 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 

 
   a) Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2016 

    Antrag der Landesregierung 
    - Drucksache 6/4759 - 
 

dazu: Haushaltsrechnung des Freistaats Thüringen für das Haushaltsjahr 2016 
   Unterrichtung durch die Landesregierung 
   - Drucksachen 6/4758 - 
 

Jahresbericht 2018 mit Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 
und zur Haushaltsrechnung 2016 gemäß Artikel  
103 Abs. 3 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen 

   Unterrichtung durch den Thüringer Rechnungshof 
   - Drucksache 6/5884 - 
 

Stellungnahme der Landesregierung gemäß § 97 Abs. 1 Satz 3 der Thüringer 
Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) zu dem Jahresbericht 2018 des 
Thüringer Rechnungshofs mit Bemerkungen zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung und zur Haushaltsrechnung 2016 

   Unterrichtung durch die Landesregierung 
   - Drucksache 6/6259 - 

 
   dazu: - Vorlagen 6/5114/ 5214/ 5224 - 
 

b) Entlastung des Thüringer Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2016 
 Antrag des Thüringer Rechnungshofs 
 - Drucksachen 6/4757 - 
 dazu: - Vorlagen 6/3270/ 5215 - 

 

hier: Beratung und Beschlussfassung über die Beschlussempfehlungen 
  



 
5. Über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben für den Zeitraum vom 1. Oktober 

bis 31. Dezember 2018 für das Haushaltsjahr 2018 
Unterrichtung durch die Landesregierung   
- Drucksache 6/6788 - 

 
 

 
 
 

Emde 
Vorsitzender 

 
 
Hinweise: 
1. Die Beratungen der Tagesordnungspunkte 3 bis 5 erfolgen im Anschluss an die Beratungen zum 

Einzelplan 01. Hierfür wird der Tagesordnungspunkt 2 unterbrochen. 
 
2. Um auf Änderungen im zeitlichen Ablauf der Beratungen möglichst zeitnah reagieren zu können, ist der 

ständige Kontakt der Ministerien mit dem Ausschuss über das Finanzministerium sicherzustellen. 
3. Der Terminplan des Haushalts- und Finanzausschusses hinsichtlich der Haushaltsberatungen für das 

Haushaltsjahr 2020 ist jeweils mit Schreiben der Landtagsverwaltung vom 28. Januar 2019 an die Mitglieder 
des Haushalts- und Finanzausschusses, die Fraktionen, die fraktionslosen Abgeordneten, die Ministerien, die 
Staatskanzlei und den Rechnungshof sowie an die Vorsitzenden der Ausschüsse des Landtags zur 
Kenntnisnahme verteilt worden. 

4. Nach der jeweiligen Beratung der o.g. Bestandteile des Landeshaushalts 2020 wird in der Regel eine 
Sitzungsunterbrechung von ca. zehn Minuten erfolgen. 

 
 
 
 


